
BV Werder Hannover  von 1910 e.V. 
 
INTERNER SCHRIFTVERKEHR 
                                                                                                           Datum  02.08.2024 
 
An:      Trainer und Betreuer aller Mannschaften                                                                                                 
 

Von:     Geschäftsführender Vorstand 
 

Zur Information      Abteilungsleiter (z.Zt. ohne), Jugendleitung, Platzwart 
 
 
Betreff:     Platzordnung und Allgemeines Verhalten 
 
 
Ziel: 
 
Drei dauerhaft „ordentliche“ Fußballplätze für den Spiel- und Trainingsbetrieb der 
Erwachsenen- und Jugendmannschaften. Die Plätze sollen dabei die Grundlage bieten für 
Spaß am (verletzungsfreien) Fußballspielen. 
 
Strategie: 
 
Die Platzpflege soll durch effizienten Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel 
sichergestellt werden. Entscheidungen über den Einsatz der Mittel trifft der geschäftsführende 
Vorstand. Platzsperren und die Bespielbarkeit der Plätze werden durch den 
geschäftsführenden Vorstand, dem Platzwart und der Abteilungsleitung (z.Zt. ohne) 
gemeinsam getroffen. Jeder Trainer trägt für seine Mannschaft im gemeinsamen Geiste eines 
Miteinanders eine Mitverantwortung dafür, dass das o.a. Ziel unter Einhaltung der 
nachfolgenden Bestimmungen erreicht wird. 
 
Platznutzungskonzept Spielbetrieb: 
 

- A-Platz: 1. Herren, ausgewählte Spiele anderer Mannschaft (Groß- und 
Kleinfeld) -auch witterungsabhängig 

- B-Platz: ggf. Test- und Freundschaftsspiele unter Flutlicht 
- C-Platz: Ausgewählte Spiele Groß- und Kleinfeld – auch witterungsabhängig 

 
Die genaue Platz- und Kabinenbelegung werden rechtzeitig per Aushang im Kabinentrakt 
bekanntgegeben. 
 
Platznutzungskonzept Trainingsbetrieb:  
 

- Der aktuelle Trainingsplan ist im Internet veröffentlicht 
- Bei Überschneidungen wegen Spielbetrieb erfolgen kurzfristige Regelungen 
- Haupttrainingsplätze sind der B- und C-Platz (Ausnahmen siehe Trainingsplan) 
- Trainingsübungen ohne Ball mit besonderer Beanspruchung der Plätze (z.B. Sprints, 

schnelle Wechsel etc.) sind ausschließlich auf dem B-Platz bzw. den Randbereichen 
(z.B. bei den Garagen, im Dreieck hinter dem C-Platz) durchzuführen, unabhängig 
von der Witterung 



- Im Winter (Flutlichtbetrieb) gelten gesonderte Regelungen 
 
Allgemeine Bestimmungen: 
 

- Der Platzwart/die Platzwarte handeln eigenverantwortlich. Weisungsbefugt ist der 1. 
Vorsitzende 

- Für die Trainingsabläufe und -inhalte sind ausschließlich die Trainer verantwortlich 
- Die Schuhe werden nach dem Spiel oder Training und vor dem Betreten des 

Kabinentraktes ausgezogen und draußen gesäubert. 
- In der Dusche werden keine Schuhe gewaschen 
- Die Kabinen sind so sauber wie möglich zu verlassen (Mülleimer und bei Bedarf auch 

ein Besen werden genutzt) 
- Tore und anderes Trainingsmaterial sind ordentlich zu behandeln und nach Gebrauch 

wieder wegzubringen 
- Die kleinen 5-Metertore dürfen zum Training ausschließlich von den Mannschaften 

genutzt werden, die damit auch Pflichtspiele bestreiten 
- Auf dem Weg zum Training bzw. Spiel und zurück ist ausschließlich der Weg hinter 

dem A-Platz zu benutzen. 
- Im Kabinentrakt herrscht absolutes Rauchverbot 
- Das Training ist grundsätzlich nur zu den festgelegten Trainingszeiten durchzuführen 

und zu beenden. Ausnahmen sind vorher anzufragen 
- Der Aufenthalt in der Dusche ist auf das Notwendigste zu beschränken 

(Energiesparmaßnahmen) 
 
Disziplin auf und neben dem Platz 
 

- Der BV Werder Hannover setzt die aktuellen NFV-Bestimmungen zum Fair-Play 
außerhalb der Plätze (Trainer-/Fan-/Elternzone) um. 

- Der BV Werder Hannover erwartet eine positive Außendarstellung seiner 
Mannschaften, Trainer und Betreuer. Disziplinloses Verhalten, insbesondere 
Gewaltausbrüche haben bei uns keinen Platz. 

- Trainer und Betreuer sind weisungsbefugt Spieler vom Spiel- und Trainingsbetrieb zu 
suspendieren. 

- Der geschäftsführende Vorstand, die Abteilungs- und Jugendleitung behält sich vor, 
bei mehrfachen Fehlverhalten weitere Maßnahmen zu ergreifen 

 
Fazit: 
 
Unnötige Verwaltungsentscheide, geschweige Sportgerichtsverfahren sind zu vermeiden. 
Diese Kosten können für sinnvolle Dinge genutzt werden,  
 
Diese Platzordnung tritt ab sofort in Kraft. 
 
 
Der Geschäftsführende Vorstand  Abteilungs- und Jugendleitung 


